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Nas hohe ZustizMinisterium hat sich
laut Erlasses vom 16 . Oktober 1848
Zahl 41 Lv durch die gegenwärtigen
Verhältnisse veranlaßt gefunden , für
die Stadt Wien und ihre Vorstädte
innerhalb des ganzen Umfanges der
Linien den vom Gesetze in Ausziehfache«
auf 14 Tage nach Michaeli bestimmten
Aufkündigungstermin für dieses Jahr
bis zum SV. Oktober einschließlich dieses
Tages zu verlängern.

Vom Ervilgerichtc dev Stadl
am 17 . Oktober 1848 .
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